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Die BAG-SPNV ist die Interessenvertretung der Bestellerorganisationen:  Wir organisieren den Informationsaustausch 
zwischen unseren Mitgliedern, erarbeiten Konzepte für die Weiterentwicklung des SPNV, vertreten die Interessen der 
Aufgabenträger des SPNV gegenüber Politik, Öffentlichkeit, Verkehrsunternehmen und Verbänden und beraten den 
Bund, die Länder, Zweckverbände, Parlamente und Behörden zu allen Fragen des SPNV. 
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Berlin, 15.08.2008 
 

Anmerkungen zur Leistungs- und 
Finanzierungsvereinbarung ("LuFV") 
 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der DB AG,  
Stand vom 13.05.2008 
 
 
Zusammenfassung 
 
Mit Hilfe der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung (LuFV) vereinbart der 
Bund die zweckentsprechende Verwendung der finanziellen Zuwendungen des 
Bundes durch die Infrastrukturbetreiber der DB.  
 
Damit hat die LuFV eine entscheidende Bedeutung für den Erfolg der Teilprivati-
sierung der DB AG und die Zukunft der Bahn in Deutschland. Denn der langfristi-
ge Erhalt der Infrastruktur in hoher Qualität ist nur gesichert, wenn die Anforde-
rungen von Bund und Ländern an die Eisenbahninfrastruktur hinreichend genau 
beschrieben werden und ihre Nichteinhaltung wirksam pönalisiert wird.  
 
Der vorliegende Entwurf der LuFV weist diesbezüglich gravierende Defizite auf. 
Es besteht damit die Gefahr, dass die Infrastrukturbetreiber der DB die Gemein-
wohlinteressen an der Infrastruktur gegenüber ihren betriebswirtschaftlichen Inte-
ressen aus dem Auge verlieren. 
 
Mit diesem Positionspapier legt die BAG-SPNV einen Katalog an notwendigen 
Nachbesserungen vor:  
 
·  Wichtig ist es, dass ein auskömmlicher Infrastrukturbeitrag des Bundes fest-

geschrieben wird, mit dem die Infrastrukturbetreiber der DB das Netz und die 
Stationen in ausreichendem Umfang und Qualität sowie zu überschaubaren 
Kosten vorhalten und betreiben können.  

·  Die durch die Infrastrukturbetreiber zu erbringende Gegenleistung ist für das 
Netz mindestens in Form der primären Parameter Kapazität, Umfang und Ge-
schwindigkeit, für die Stationen in Form der fahrgastrelevanten Ausstattungs-
merkmale exakt zu beschreiben.  

·  Diese Parameter sind strecken-, mindestens teilnetzscharf zu messen und zu 
bewerten.  
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·  Pflichtverletzungen der Infrastrukturbetreiber sind wirksam zu pönalisieren, 
ohne der Infrastruktur die benötigten finanziellen Mittel zu entziehen.  

 
Die Aufgabenträger des SPNV fordern den Bund auf, diese Punkte in der weite-
ren Verhandlung der LuFV zu berücksichtigen. Andernfalls droht die gemäß den 
vorgesehenen vertraglichen Vorgaben durch die DB AG optimierte Infrastruktur 
den Anforderungen der Nutzer und Fahrgäste nicht mehr gerecht zu werden, und 
die Zukunft des Verkehrsträgers Schiene ist in Gefahr.  
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Vorbemerkung 
 
Die BAG-SPNV befürwortet den Abschluss einer Leistungs- und Finanzierungs-
vereinbarung (LuFV) zwischen Bund und den Infrastrukturbetreibern der DB AG. 
Im Zusammenspiel mit anderen Steuerungsinstrumenten - insbesondere einer 
funktionierenden Entgeltregulierung und einem wirkungsvollen Anreizsystem zur 
Verminderung von Qualitätsmängeln - kann diese bei entsprechender Ausgestal-
tung dazu dienen, die Interessen der Eisenbahnverkehrsunternehmen, der Fahr-
gäste und der Aufgabenträger des SPNV an Qualität und Leistungsfähigkeit der 
Eisenbahninfrastruktur zu schützen und mehr Verkehr für die Schiene zu gewin-
nen.  
 
Der bisher vorliegende Entwurf der LuFV weist allerdings noch gravierende Män-
gel auf, welche die Effizienz dieses Instrumentes stark beeinträchtigen. Damit 
verbunden erhalten die Infrastrukturbetreiber der DB erhebliche Fehlanreize, 
Infrastrukturentwicklung und -betrieb einseitig an ihren unternehmerischen Ziel-
setzungen zu optimieren und Gemeinwohlinteressen zu vernachlässigen.  
Um diese Mängel zu beseitigen, müssen die im Folgenden dargestellten An-
forderungen an eine LuFV erfüllt und die bisherige Regelung um die aufgeführten 
Aspekte ergänzt werden: 
 
 
Mittelausstattung und -verwendung 
 
Mit der LuFV verpflichtet sich der Bund zur Bereitstellung einer ausreichenden 
finanziellen Mindestausstattung. Mit dem bisher vorgesehenen Betrag von 2,5 
Mrd. € pro Jahr können unter den derzeitigen Rahmenbedingungen Umfang, 
Kapazität und Qualität der Infrastruktur jedoch nicht auf dem heutigen Niveau 
gesichert, geschweige denn an die in den nächsten Jahren zu erwartende Zu-
nahme des Verkehrs angepasst werden. 
 
Allenfalls wäre ein Infrastrukturbeitrag des Bundes in dieser Höhe auskömmlich, 
wenn die Infrastrukturbetreiber der DB ihre Effizienz deutlich steigern würden. 
Hierzu könnte der Bund einen Anreiz setzen, indem er die durch die Infrastruktur-
betreiber zu erbringende Leistung hinreichend genau beschreiben und strecken-
scharf vorgeben würde. Unterlässt er das wie es im vorliegenden Entwurf der 
LuFV, werden die Infrastrukturbetreiber der DB mit großer Wahrscheinlichkeit das 
Streckennetz und die Stationen dort gezielt vernachlässigen, wo keine sanktions-
bewehrten Qualitätsparameter verletzt werden und soweit durchschnittlich zu 
erbringende Qualitätsniveau gerade noch erbracht wird.  
 
Der Infrastrukturbeitrag des Bundes muss für Instandhaltung und Ersatzinvesti-
tionen uneingeschränkt und nicht rückzahlbar zur Verfügung stehen, über den 
Einsatz für Ersatzinvestitionen oder laufende Instandhaltung kann das EIU ent-
scheiden. 
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Die in § 2 des vorliegenden LuFV-Entwurfs vorgenommene Zuordnung von Antei-
len des Gesamtbetrages auf DB Netz, DB Station und Service sowie DB Energie 
erscheint sachgerecht, die Möglichkeit entsprechender Umschichtungen in be-
grenztem Umfang trägt grundsätzlich der erforderlichen Flexibilität Rechnung. 
Allerdings besteht bei der derzeitigen Regelung die Möglichkeit, die Zuscheidung 
auf DB Station&Service oder DB Energie gänzlich auf Null zurück zu fahren. Hier 
sollte eine Änderung erfolgen, die das Umschichtungsvolumen stärker ein-
schränkt (z.B. entsprechend des Vorschlags der Länder vom 01.06.2008 auf ei-
nen Prozentsatz des jeweiligen Infrastrukturbeitrags). 
 
Der Infrastrukturbeitrag des Bundes hat mittelbaren Einfluss auf die Trassen- und 
Stationspreise, welche ihrerseits die Kosten des Verkehrs insbesondere im SPNV 
dominieren. Da die bereits vollzogenen und für die nächsten Jahre angekün-
digten Steigerungen der Infrastrukturentgelte einen Großteil der Dynamisierung 
der Regionalisierungsmittel aufzehren und eine Anpassung des Regionalisie-
rungsgesetzes nicht zu erwarten ist, muss die LuFV eine Anhebung der Nut-
zungsentgelte über die Dynamisierungsrate der Regionalisierungsmittel hinaus 
verhindern.  
 
Dazu ist eine Anpassung des Infrastrukturbeitrags des Bundes für den Fall vorzu-
sehen, dass die vorhandenen Mittel zuzüglich des dynamisierten Anteils der Re-
gionalisierungsmittel zur Deckung der Produktionskosten der Infrastrukturbetrei-
ber nicht mehr ausreichen und die Kostenstruktur der Infrastrukturbetreiber durch 
die Regulierungsbehörde als marktüblich bestätigt wird. 
 
 
Leistungs- und Qualitätsparameter 
 
Eine leistungsorientierte Outputkontrolle der eingesetzten Mittel setzt voraus, 
dass Zustand und Leistungsfähigkeit der Infrastruktur im Sinne einer uneinge-
schränkten Nutzbarkeit durch aussagekräftige Kennziffern gemessen werden. 
 
Ein unverzichtbares Kriterium zur Beurteilung von Zustand und Leistungsfähigkeit 
der Eisenbahninfrastruktur ist deren Umfang. Die Berücksichtigung dieses Kriteri-
ums ist zwingend erforderlich, um Anreize zur Netzreduzierung zu vermeiden. 
Der regionsbezogen ermittelte Umfang gibt Aufschluss über die Erschließung der 
Fläche und die Anbindung von Städten und Gemeinden durch die Schiene.  
 
Der in § 5 des vorliegenden LuFV-Entwurfs vorgesehene „Korridor“ von 5 Pro-
zent, um den das bestehende Streckennetz durch das EIU ohne Anpassung des 
Infrastrukturbeitrags reduziert werden darf, setzt jedoch den völlig falschen An-
reiz. Diese Regelung ist deshalb zu streichen oder zumindest - auch mit Blick auf 
die geplante deutlich verkürzte Laufzeit der LuFV - ist der Korridor deutlich zu 
reduzieren. Hinsichtlich des Umfangs wesentlicher Anlagen, insbesondere von 
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Anlagen zur Energieversorgung und der Ausstattung der Stationen, fehlen noch 
wesentliche Vorgaben. 
 
Unabdingbar ist darüber hinaus die bisher fehlende Erhebung der Kapazität der 
Strecken und Anlagen. Die Kapazität limitiert hinsichtlich der Strecken und Teil-
netze die Anzahl der möglichen Trassen und determiniert die Qualität der Be-
triebsabwicklung. Wenn der Kapazitätsaspekt nicht in die LuFV aufgenommen 
wird, besteht die Gefahr, dass die Infrastrukturunternehmen einen Fehlanreiz zur 
Reduzierung der Kapazität erhalten. Als Indikatoren zur Messung der Kapazität 
sind insbesondere die Gleislänge der unterschiedlichen Streckentypen sowie 
folgende Kriterien geeignet: 
 

·  Durchschnittlicher Abstand von Kreuzungsbahnhöfen auf eingleisigen 
Strecken 

·  Durchschnittlicher Abstand von seitenrichtigen (das heißt ohne Querung 
des Gegengleises anfahrbaren) Überholgleisen auf zweigleisigen Stre-
cken 

·  Durchschnittlicher Abstand von Überleitstellen (Gleiswechselmöglichkei-
ten) auf mehrgleisigen Strecken 

·  Anteil der ein-, zwei, drei- und viergleisigen Strecken am Gesamtstre-
ckennetz 

·  Der durchschnittliche Blockabstand. 
 
Auch zu Ausstattung und Qualität der Stationen sind wirkungsvollere Vorgaben 
zu vereinbaren; die ausstehende Erarbeitung der Kriterien und Erhebungsmetho-
den sollte in Zusammenarbeit mit den Ländern und unter Nutzung der Erfah-
rungen der Aufgabenträger des SPNV erfolgen. Die BAG-SPNV hat am 
24.07.2008 hierzu das Papier "Anmerkungen zur Berücksichtigung von Stationen 
in der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung ("LuFV")" veröffentlicht (vergl. 
www.bag-spnv.de > Positionen).  
 
Ein weiteres wichtiges Kriterium zur Beurteilung der Infrastrukturqualität ist die 
Geschwindigkeit, mit der das Netz befahren werden kann. Der hierzu vorgeschla-
gene Indikator des theoretischen Fahrzeitverlustes kann zwar aufwandsarm er-
mittelt werden, vernachlässigt in der vorgesehenen Form aber Anfahr- und 
Bremseffekte vollständig. Dies setzt Fehlanreize, da kurze La-Stellen mit hoher 
Geschwindigkeitsdifferenz vernachlässigt, lange La-Stellen begünstigt werden.  
Problematisch ist zudem, dass Langsamfahrstellen, die für weniger als 180 Tage 
eingerichtet werden, gleichwohl aber die Betriebsqualität negativ beeinflussen, 
aus der Bewertung ausgeklammert werden sollen.  
Aus Sicht der BAG-SPNV ist es möglich, geeignetere Verfahren zu entwickeln, 
die sowohl den Prämissen der aufwandsarmen, praktischen Durchführbarkeit und 
v.a. der Belastbarkeit und Aussagekraft der Ergebnisse genügen. Die BAG-SPNV 
ist gerne bereit, die geeignete Weiterentwicklung der Erfassungsmethodik zu 
unterstützen.  
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Um eine Vergleichbarkeit der Kennziffern zu gewährleisten, sind die Ergebnisse 
aller Qualitäts- und Leistungsmessungen in Abhängigkeit der jeweiligen Strecken-
länge bzw. des Umfangs der Anlagen darzustellen. 
 
Weitere technischen Parameter sind bei geeigneter Berücksichtigung von Kapazi-
tät, Umfang und Geschwindigkeit demgegenüber Sekundärgrößen und als sank-
tionsrelevante Qualitätskennzahlen nicht zwingend erforderlich.  
 
Das Anlagenalter kann im Rahmen der Informationsbereitstellung über das Infra-
strukturkataster bzw. den Infrastrukturzustandsbericht allerdings als wichtiger 
Indikator des Anlagenzustandes und auflaufender Ersatzinvestitionserfordernisse 
und Reinvestitionsrückstände dienen. 
 
 
Strecken- oder Teilnetzbezug 
 
Um zu verhindern, dass die DB-Infrastrukturbetreiber die Qualitätskennziffern 
zwar im Durchschnitt einhalten, einzelne Netzteile aus unternehmerischen Inte-
ressen aber vernachlässigen, sind Soll- und Ist-Umfang und -Zustand des Netzes 
und der Stationen sowie die Leistungs- und Qualitätsziele nicht als bundesweiter 
Durchschnitt, sondern für jede Strecke, mindestens aber für mit den Ländern 
abgestimmte Teilnetze einzeln festzulegen. Die Zweiteilung des Streckennetzes 
in Fern- und Ballungsnetz sowie das übrige Netz ist nicht ausreichend.  
 
Ein durchgängig strecken- oder zumindest teilnetzbezogener Aufbau der gesam-
ten LuFV-Systematik ermöglicht auch die Abkehr von vorgegebenen speziellen 
Mitteleinsatzquoten für Strecken des Nahverkehrs, wie sie der vorliegende Ent-
wurf in den Anlagen vorsieht. Diese dem BSchwAG entlehnte Quote von 20% ist 
bezogen auf die Erhaltung des vorwiegend SPNV-relevanten Bestandsnetzes 
willkürlich und erkennbar zu gering. 
 
 
Folgen von Pflichtverletzungen 
 
Werden die in den oben genannten Kennziffern vereinbarten Qualitäts- und Leis-
tungsziele verfehlt, ist der jährliche Zuschussbetrag in dem Umfang zu kürzen, in 
dem die vereinbarte Qualität unterschritten wird. Dabei müssen dem detaillierten 
Ansatz der Outputkontrolle folgend jede Strecke bzw. jedes Teilnetz betrachtet 
werden. Für den Fall wiederholter Pflichtverletzungen sollte ein Aufwachsen der 
Pönale bezogen auf die jeweiligen Infrastrukturbestandteile vorgesehen werden.  
 
Die Rückforderungsbeträge je Kriterium sind zu kumulieren. Die bislang in der 
LuFV des Bundes vorgesehene Kappung in der Höhe des maximal pönalisierten 
Kriteriums ist aufgrund falscher Anreize ungeeignet. 
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Strafzahlungen der EIU dürfen nicht dazu führen, dass der Eisenbahninfrastruktur 
insgesamt Mittel entzogen werden und sich der Infrastrukturzustand dadurch 
weiter verschlechtert. Zu vermeiden ist aber andererseits auch, dass das EIU die 
Strafzahlungen einfach auf anderem Wege wieder zurück erhält. Es müssen also 
entweder neue Leistungspflichten damit verbunden werden (konkrete Vorgaben 
zur Beseitigung der Zielunterschreitung), oder der Bund muss auf dem Weg der 
Ersatzvornahme die Infrastruktur wieder in einen ordnungsgemäßen Zustand 
bringen lassen. 
 
Beendigung des Vertragsverhältnisses 
 
Für den Fall von Pflichtverletzungen der EIU ist die Möglichkeit zur vorzeitigen 
(Teil-)Kündigung der LuFV durch den Bund für die jeweils pflichtwidrig bewirt-
schafteten Strecken bzw. Teilnetze, Anlagen und Stationen vorzusehen. An-
schließend ist über die Bewirtschaftung der jeweiligen Infrastruktur neu zu ent-
scheiden, wobei die Neuvergabe nach transparenten Kriterien erfolgen muss. 
Gegebenenfalls kann ein anderes geeignetes EIU mit der Bewirtschaftung der 
betroffenen Strecken/Teilnetze oder Anlagen betraut werden 
 
Infrastrukturzustandsbericht 
 
Erforderlich ist die jährliche Vorlage eines umfassenden Infrastrukturzustands- 
und -entwicklungsberichtes als Instrument zur Verifizierung der Infrastrukturquali-
tät. Die Informationen dieses Berichts sind analog zur Outputkontrolle nicht nur 
netzweit, sondern strecken- bzw. teilnetzscharf und bezogen auf einzelne Statio-
nen, Anlagen und Netzknoten zu liefern.  
 
Dabei sind zu allen Leistungs- und Qualitätskriterien hinreichende Angaben zu 
machen, insbesondere zur Kapazität und zu ihrer Berechnung, zum Umfang der 
Infrastruktur sowie zum theoretischen Geschwindigkeitsverlust und Anlagenalter. 
Darüber hinaus sind die zur Beurteilung der nachhaltigen Bewirtschaftung des 
Netzes maßgeblichen Daten bereit zu stellen. Auch sollte das Recht zu zumin-
dest stichprobenartigen Überprüfung der Angaben durch eine neutrale Stelle in 
der LuFV verankert werden. 
 
Grundsätzlich muss der Infrastrukturzustandsbericht mindestens die Vorgaben 
der LuFV entsprechend abbilden. Insofern kann der aktuelle Infrastrukturzu-
standsbericht 2007 aufgrund der dargelegten Kritikpunkte am bisherigen Entwurf 
der Bundes-LuFV und der fehlenden Schlussabstimmung den Anforderungen 
noch nicht vollumfänglich genügen. 
 
Aus Gründen der Arbeits- und Informationseffizienz sollten die maßgeblichen 
Daten in Zukunft zudem elektronisch verfügbar sein. 
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Belastbarkeit der Vereinbarung 
 
Ziel der LuFV ist es, für alle Beteiligten stabile Rahmenbedingungen zu schaffen, 
die nicht aus geringfügigen Anlässen in Frage gestellt werden können. Eine in-
haltliche Änderung kann daher nur aus wichtigem Grund bzw. aus Anlass unvor-
hersehbarer Ereignisse vorgesehen werden.  
 
Da bislang im deutschen Eisenbahnwesen keine einschlägigen Erfahrungen im 
Umgang mit dem Instrumentarium einer LuFV vorliegen, sollte die Laufzeit der 
ersten LuFV so bemessen sein, dass Praxiserfahrungen nach einem überschau-
baren Zeitraum in eine zweite Auflage der Vereinbarung einfließen können. Die 
Laufzeit der ersten Vereinbarung sollte deshalb auf einen Zeitraum von drei bis 
fünf Jahren begrenzt sein.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlage:  
 
Positionspapier der BAG-SPNV "Anmerkungen zur Berücksichtigung von Statio-
nen in der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung ("LuFV")" vom 24.07.2008 
(siehe www.bag-spnv.de > Positionen) 


